
 
Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 327/2010/MO/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 30.08.2010 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-450 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 08.09.2010 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Moorrege 15.09.2010 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 
2010 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2010 belaufen sich 
insgesamt auf 1.527,00 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (5.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei ande-
ren Haushaltsstellen gewährleistet. 
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 
2010 wird zur Kenntnis genommen.   
 
 
 
___________________ 
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Weinberg 
 
 
 
Anlagen:  
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2010  
  
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

30.08.2010
Verwaltungshaushalt:

13000.562000 Aus- und Fortbildung Feuerwehr 2.500,00 2.741,28 241,28 0,00 241,28 Untersuchung 
Atemschutzgeräteträger

21110.661000 vermischte Ausgaben Grundschule 200,00 258,14 58,14 0,00 58,14 Ergänzung Erste-Hilfe-Kasten
36000.600000 Veranstaltungen der Gemeinde 2.000,00 2.194,48 194,48 0,00 194,48 Stromversorgung für Energie- und 

Handwerkermesse
46500.717000 Zuschuss an Familienbildungsstätte 1.500,00 1.535,00 35,00 0,00 35,00 Zuschuss für Betreuung Tagesmütter

63000.713000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband 33.500,00 33.783,79 283,79 0,00 283,79 Umlage 2010

69000.713000 Umlage der Wasser- und Bodenverbände 8.200,00 8.257,23 57,23 0,00 57,23 Umlage für die Unterhaltung der 
Gräben und Vorfluter 

90000.832200 Amtsumlage 414.400,00 414.894,00 494,00 0,00 494,00 endgültige Festsetzung gemäß 
Finanzausgleich 2010

Vermögenshaushalt:
88000.932000 Erwerb von Grundvermögen 0,00 163,08 163,08 0,00 163,08 Notar- und Grundbuchkosten für 

Schenkungsvertrag
Gesamt 462.300,00 463.663,92 1.527,00 0,00 1.527,00

1.527,00Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung =

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht 
übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Moorrege

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2010 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 322/2010/MO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 16.08.2010 
Bearbeiter: Michael Koch AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

01.09.2010 nicht öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 15.09.2010 öffentlich 
 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes - Aufstellungsbeschluss - 
 
Sachverhalt: 
In der Vergangenheit erfolgten bereits mehrfach Bebauungsanfragen für das noch 
nicht überplante Gebiet westlich der Klinkerstraße zwischen der Kastanienallee und 
dem Neubaugebiet Op de Wisch. Allein in diesem Jahr sind bereits drei Bauvoran-
fragen, davon zwei für nicht privilegierte Wohnhäuser, gestellt worden. 
Die Flächen werden derzeit als Außenbereich gem. § 35 BauGB eingestuft. Eine 
Genehmigungsfähigkeit für Wohngebäude wäre nach Auskunft des Kreisbauamtes 
als zuständige Baugenehmigungsbehörde erst gegeben, wenn durch eine verbindli-
che Bauleitplanung die hierfür erforderlichen Voraussetzungen geschaffen würden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur städtebaulichen Entwicklung und Arrondierung der Bebauung an der westlichen 
Grenze des Ortsteiles Moorrege ist die entsprechende Änderung des Flächennut-
zungsplanes sowie Aufstellung eines Bebauungsplanes durchaus empfehlenswert. 
Die Überplanung sollte dann sinnvollerweise bis zu dem Heidgraben als natürliche 
Grenze erfolgen.  
 
 
Finanzierung: 
Haushaltsmittel für die Erstellung eines Vorentwurfes und Durchführung der frühzei-
tigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung stehen im aktuellen Haushalt unter 
der Haushaltsstelle 61000/65000 zur Verfügung. Für die darauffolgenden Verfah-
rensschritte im kommenden Jahr müssten entsprechende Mittel in den Haushalt 
2011 eingeworben werden.  
 
 
 
 

Ö  11



Beschlussvorschlag: 
1. Zu dem bestehenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Moorrege wird die 

20. Änderung aufgestellt, die für das Gebiet westlich der Klinkerstraße zwi-
schen der Kastanienallee und dem Neubaugebiet Op de Wisch (Flurstücke 
28/3, 28/1, Ts.32/5, Ts.28/7 sowie Ts.102/3* und Ts.249/103* folgende Ände-
rung der Planung vorsieht: Änderung der Darstellung von Fläche für die Land-
wirtschaft in Wohnbaufläche [*= sofern planungsrechtlich erforderlich (Wasserflächen)]. 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). 

3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes sowie der Beteiligung der Öffentlich-
keit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll die Ingeni-
eurgemeinschaft Klütz & Collegen in Bokel beauftragt werden. 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs.1 BauGB) 
soll schriftlich erfolgen. 

5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll in Form 
einer öffentlichen Auslegung erfolgen. 

 
 
 
_________________ 
Karl-Heinz Weinberg 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 1 Lageplan  
 
 
 



Ö  11





 
Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 323/2010/MO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 16.08.2010 
Bearbeiter: Michael Koch AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

01.09.2010 nicht öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 15.09.2010 öffentlich 
 
Bebauungsplan Nr. 29 - Aufstellungsbeschluss - 
 
Sachverhalt: 
In der Vergangenheit erfolgten bereits mehrfach Bebauungsanfragen für das noch 
nicht überplante Gebiet westlich der Klinkerstraße zwischen der Kastanienallee und 
dem Neubaugebiet Op de Wisch. Allein in diesem Jahr sind bereits drei Bauvoran-
fragen, davon zwei für nicht privilegierte Wohnhäuser, gestellt worden. 
Die Flächen werden derzeit als Außenbereich gem. § 35 BauGB eingestuft. Eine 
Genehmigungsfähigkeit für Wohngebäude wäre nach Auskunft des Kreisbauamtes 
als zuständige Baugenehmigungsbehörde erst gegeben, wenn durch eine verbindli-
che Bauleitplanung die hierfür erforderlichen Voraussetzungen geschaffen würden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur städtebaulichen Entwicklung und Arrondierung der Bebauung an der westlichen 
Grenze des Ortsteiles Moorrege ist die entsprechende Änderung des Flächennut-
zungsplanes sowie Aufstellung eines Bebauungsplanes durchaus empfehlenswert. 
Die Überplanung sollte dann sinnvollerweise bis zu dem Heidgraben als natürliche 
Grenze erfolgen.  
 
 
Finanzierung: 
Haushaltsmittel für die Erstellung eines Vorentwurfes und Durchführung der frühzei-
tigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung stehen im aktuellen Haushalt unter 
der Haushaltsstelle 61000/65000 zur Verfügung. Für die darauffolgenden Verfah-
rensschritte im kommenden Jahr müssten entsprechende Mittel in den Haushalt 
2011 eingeworben werden.  
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Beschlussvorschlag: 
1. Für das Gebiet westlich der Klinkerstraße zwischen der Kastanienallee und 

dem Neubaugebiet Op de Wisch (Flurstücke 28/3, 28/1, Ts.32/5, Ts.28/7 so-
wie Ts.102/3* und Ts.249/103* wird der Bebauungsplan Nr. 29 aufgestellt. Es 
wird folgendes Planungsziel verfolgt: Schaffung weiterer Wohnbauflächen.   
[*= sofern planungsrechtlich erforderlich (Wasserflächen)]. 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB). 

3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes sowie der Beteiligung der Öffentlich-
keit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll die Ingeni-
eurgemeinschaft Klütz & Collegen in Bokel beauftragt werden. 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs.1 BauGB) 
soll schriftlich erfolgen. 

5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll in 
Form einer öffentlichen Auslegung erfolgen. 

 
 
 
 
_________________ 
Karl-Heinz Weinberg 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 1 Lageplan  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 324/2010/MO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 16.08.2010 
Bearbeiter: Michael Koch AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

01.09.2010 nicht öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 15.09.2010 öffentlich 
 
Erlass einer Veränderungssperre für den Planbereich des künftigen 
Bebauungsplanes Nr, 29 
 
Sachverhalt: 
Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes gefasst, kann die 
Gemeinde zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich gem. § 14 
BauGB eine Veränderungssperre mit dem Inhalt beschließen, dass Vorhaben (u.a. 
bauliche Anlagen) nicht durchgeführt und erhebliche wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken nicht vorgenommen werden dürfen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung empfiehlt, von diesem Instrument zur Sicherung der Bauleitplanung 
Gebrauch zu machen.  
 
 
Finanzierung: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege empfiehlt/ die Gemeinde-
vertretung beschließt folgende 
 
Satzung über die Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 29 
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§ 1  
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die Grundstücke mit folgenden Flurnum-
mern: Flurstücke 28/3, 28/1  sowie Teilstücke aus 32/5 und 28/7, alle in der Flur 5 
der Gemarkung Moorrege. Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre 
entspricht dem in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 29 mit Ausnahme 
der Wasserflächen.. 
 

§ 2 
Rechtswirkungen und Ausnahmen 

 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre gem. § 1 dürfen 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden (§ 14 Abs. 1 Ziff.1 BauGB); 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden (§ 14 Abs. 1 Ziff.2 BauGB).  
 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Gem. § 14 Abs. 2 Satz 2 
BauGB trifft die Entscheidung über Ausnahmen die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde. 
 
(3) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
_________________ 
Karl-Heinz Weinberg 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: --  
 
 
 



 
Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 325/2010/MO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 25.08.2010 
Bearbeiter: Michael Koch AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

01.09.2010 nicht öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 15.09.2010 öffentlich 
 
Bebauungsplan Nr. 4 "Glindhofweg", 4. Änderung - Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss - 
 
Sachverhalt: 
Am 02.06.2010 hat die Gemeindevertretung Moorrege beschlossen, für den Bebau-
ungsplan Nr. 4 „Glindhofweg“ zum Zwecke von Betriebserweiterungen eine 4. Ände-
rung zu erlassen. Daraufhin ist am 29.06.2010 mit dem Antragsteller ein städtebauli-
cher Vertrag (Kostenübernahmevertrag) abgeschlossen und das Planungsbüro Klütz 
& Collegen beauftragt worden.  
Anschließend ist die frühzeitige Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt worden. Die eingegangenen 
Hinweise und Bedenken wurden weitestgehend im anliegenden Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 4, 4. Änderung berücksichtigt. Einzelheiten sind der ebenfalls beige-
fügten Zusammenfassung der Stellungnahmen und Empfehlungen zur Abwägung zu 
entnehmen.   
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte am 24.08.2010. Von den anwesen-
den Bürgern sind keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen worden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur Fortsetzung des Planverfahrens ist nunmehr der Entwurf zur  4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 als solcher zu beschließen. Ebenso bedarf es eines formel-
len Beschlusses zur öffentlichen Auslegung des Planentwurfes sowie zur Durchfüh-
rung des TöB-Verfahrens (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange). 
Das Planungsbüro Klütz & Collegen wird dem Bau- und Umweltausschuss für Fra-
gen und Anregungen zur Verfügung stehen.  
 
 
Finanzierung: 
Entfällt aufgrund der Kostenübernahmeerklärung des Antragstellers. 
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Beschlussvorschlag: 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4, 4. Änderung für das Gebiet südlich 
des bestehenden Gewerbegebietes „Industriestraße“ (Fläche nördlich des 
Flurstückes 295/92  und westlich des Flurstückes 68/1, beide Flur 8 der Ge-
markung Moorrege) und die Begründung werden in der vorliegenden Fassung 
gebilligt. 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange über die Auslegung zu benachrichtigen.  

 
  
 
 
 
_________________ 
Karl-Heinz Weinberg 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
Planentwurf, Zusammenfassung der Stellungnahmen, Empfehlungen zur Abwägung   
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Gemeinde Moorrege 
Kreis Pinneberg 
Bebauungsplan Nr. 4,  
4. Änderung / Ergänzung 
 

 
Anhang zum Umweltbericht 

 
Bearbeiterin 
Dipl.-Geogr. K. Hachmann-Fichtner  
Landschaftsplanung 
Bokel, den 30. August 2010 

Auftraggeber 
Fa. Gartenbau Boldt 
Glinder Weg 77 
25436 Moorrege 
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Gemeinde Moorrege B-Plan Nr. 4, 4. Änderung / Ergänzung – Stand Entwurf August 2010  

Ingenieurgemeinschaft Klütz & Collegen GmbH 2 
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1 Bewertungskriterien 

Die Bewertung der einzelnen Schutzgüter orientiert sich an einer 3-stufigen Skala: 

1. Besondere Empfindlichkeit gegenüber planerischen Veränderungen 

2. Allgemeine Empfindlichkeit gegenüber planerischen Veränderungen 

3. Geringe Empfindlichkeit gegenüber planerischen Veränderungen 

Zur Einschätzung dienen dabei die folgenden Anhaltspunkte, bezogen auf die einzel-

nen Schutzgüter: 

Boden 

1. Naturböden, extensiv genutzte Böden, unbeeinflusste Sekundärentwicklung 

2. Stark überprägte Naturböden, anthropogen entwickelte Kulturböden 

3. Durch Befestigung, Versiegelung oder Kontamination beeinflusste Böden 

Oberflächengewässer 

1. Gewässergüte nicht bis mäßig belastet, Wasserführung und Wasserstand kaum 

verändert 

2. Gewässergüte kritisch belastet, Wasserführung und Wasserstand verändert 

3. Gewässergüte stark verschmutzt, Wasserführung und Wasserstand völlig verändert 

Grundwasser 

1. Hohes Stoffeintragsrisiko durch geringe Deckschichten, geringe Beeinträchtigung 

des Grundwasserstandes, hoher Beitrag zur Grundwasserneubildungsrate, Grund-

wasserflurabstände bis 1 m 

2. Mittleres Stoffeintragsrisiko, stärkere Beeinträchtigung des Grundwasserstandes, 

verminderte Grundwasserneubildung 

3. Geringes Stoffeintragsrisiko durch mächtige Deckschichten, Schadstoffbelastung, 

stark reduzierte Grundwasserneubildung 

Klima / Luft 

1. Luftaustauschbahnen mit erhöhter Bedeutung für stadtklimatisch belastete Gebiete, 

insbesondere für Wohngebiete 

2. Kalt- und Frischluftentstehung, Beitrag zur Luftreinigung (z. B. Staubfilterung), Luft-

austauschbahnen, Klimaausgleichsfunktion 

3. Schadstoffkonzentrationen, höhere Wärmeerzeugungen, Behinderungen des Luft-

austausches 



Gemeinde Moorrege B-Plan Nr. 4, 4. Änderung / Ergänzung – Stand Entwurf August 2010  
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Landschaftsbild 

1. Wenig beeinträchtigte Landschaftsbereiche, naturraumtypische Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit, hoher Anteil naturnaher Biotope, traditionelle Kulturlandschaften 

einschließlich ihrer Bebauung 

2. Beeinträchtigte Bereiche 

3. Stark beeinträchtigtes Landschaftsbild mit geringem Anteil naturbetonter Bereiche 

ohne regional- bzw. ortstypische Formen, unbegrünte Ortsränder 

Arten und Lebensgemeinschaften 

1. Naturnahe/naturbetonte Biotoptypen mit  

• hoher Strukturvielfalt und Diversität 

• standortgerechter und einheimischer Artenzusammensetzung 

• Lage im ökologischen Verbund 

• hohem Bestandsalter/ langfristiger Ersetzbarkeit 

• hinreichender Flächen-/ Populationsgröße 

• Beispiele: Wälder, naturnahe Kleingewässer, Landröhrichte 

2. Flächen mit natürlichen Elementen, die einer Nutzung unterliegen, Beispiele: arten-

reiches Grünland, Ruderal- und Brachflächen, naturnahe Siedlungsgehölze 

3. Naturferne und künstliche Biotoptypen, Beispiele: Ackerflächen, stark verbaute Ge-

wässer, artenarme Rasenflächen, intensive Grünanlagen, Verkehrsflächen 

 

2 Biotoptypenkartierung 

Neben dem Biotoptyp Garten kommen nachfolgende Biotoptyen im Plangebiet vor, die 

Artenlisten geben den bestimmenden Aspekt wieder. 

Baumreihe 

Die aus Silber-Weiden (Salix alba) bestehende Reihe an der Südgrenze des Plange-

bietes wird durch folgende Sträucher bzw. junge Bäume ergänzt: 

Hasel Corylus avellana 

Faulbaum  Frangula alnus 

Gewöhnlicher Weissdorn  Crataegus monogyna 

Hopfen Humulus lupulus 

Späte Traubenkirsche  Prunus padus 

Spindelstrauch Euonymus europaeus 

Stiel-Eiche Quercus robur 
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Der Unterwuchs der Gehölze setzt sich u. a. aus folgenden Stauden und Gräsern zu-

sammen: 

Gemeiner Wurmfarn Dryopteris filix-mas 

Acker-Schachtelhalm Equisetum arvense 

Giersch Aegopodium podagraria 

Wiesen.-Rispengras Poa pratensis 

Wiesen-Schwingel Festuca pratensis 

Gemeines Rispengras Poa trivialis 

 

Einzelbäume 

Folgende Einzelbäume wurden u. a. innerhalb des Plangebietes und insbesondere in 

seinen Randbereichen angepflanzt: 

Trauer-Weide Salix alba "Tristis" 

Winter-Linde  Tilia cordata 

Sand-Birke Betula pendula 

Kanadische Pappel  Populus canadensis 

Europäische Lärche  Larix europaea 

Roß-Kastanie Aesculus hippocastanum 

Zwetschge Prunus domestica-Sorte 

Apfel Malus-Sorte 

 

Ruderalflur mittlerer Standorte 

Folgende Arten prägen die Ruderalfläche: 

Wiesen-Bärenklau Heracleum sphondyleum 

Giersch Aegopodium podagraria 

Gemeiner Beifuß Arthemisia vulgaris 

Stumpfblättriger Ampfer Rumex obtusifolius 

Gewöhnliche Kratzdistel Cirsium vulgare 

Weiß-Klee Trifolium repens 

Zaun-Wicke Vicia sepium 

Glatthafer  Arrhenaterum elatior 

Knaulgras  Dactylis glomerata 

Land-Reitgras Calamagrostis epigejos 

Wiesen-Fuchsschwanz Alopecurus pratensis 
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3 Faunistische Potenzialanalyse und artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag 

Avifauna 

Für den Vorhabensbereich können Gehölzfreibrüter nicht ausgeschlossen werden. 

Vertreter folgender in der hiesigen Kulturlandschaft und im Siedlungsbereich häufiger 

Arten können als Brutvogel beispielsweise auftreten: 

• Amsel (Turdus merula) 

• Grünfink (Carduelis chloris) 

• Buchfink (Fringilla coelebs)  

• Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) 

• Heckenbraunelle (Prunella modularis) 

• Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) 

• Gartengrasmücke (Sylvia borin) 

• Zipzalp (Phylloscopus collybita)  

 

Gehölzhöhlenbrüter sind aufgrund fehlender Biotopstrukturen nicht zu erwarten. 

Bodenbrüter wie Kiebitz und Feldlerche, die beide in der Gefährdungskategorie 3 der 

Roten Liste Schleswig-Holstein geführt werden, können für den Vorhabensbereich aus-

geschlossen werden. 

 

Fledermäuse 

Folgende, in der Region relativ häufige Fledermausarten nutzen Strukturen des Vorha-

bensbereiches potenziell als Tagesversteck oder als Nahrungshabitat.  

• Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

• Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

• Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

• Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
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4 Bilanzierung des Eingriffs-/ Ausgleichsverhältnisses  

Allgemeines 

Die Bilanzierung ist angelehnt an den “Gemeinsamen Runderlass des Innenministers 

und des Ministeriums für Natur und Umwelt - IV 63 - 510.335/X 33-5120 03.07.1998” 

über “Das Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht” und 

hier den “Hinweisen zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der 

verbindlichen Bauleitplanung”.  

Mit der Bilanzierung wird der Umfang der Eingriff in das Schutzgut „Boden“ ermittelt, 

um daraus den Umfang der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen abzuleiten. Hierbei 

geht der Wert bzw. Zustand des Schutzgutes vor Umsetzung der Planung ein. Er be-

stimmt das Ausgleichsverhältnis mit dem die vom Eingriff betroffene Fläche angerech-

net wird. In Bezug auf den Boden wird die Neuversiegelung, die sich aus der festge-

setzten GRZ ergibt, betrachtet. 

 

Für die Bilanzierung des Schutzgutes "Boden" werden die folgenden Ausgleichsver-

hältnisse zu Grunde gelegt: 

Versiegelung auf Flächen allgemeiner Bedeutung  

(Ruderalfläche) 

1:0,5 

Versiegelung auf Flächen allgemeiner Bedeutung mit  

Vorbelastung (Garten- und Lagerfläche) 

1:0,4 

 

Die nachfolgende Tabelle gibt die naturschutzrechtliche Bilanzierung wieder. Diese 

kommt zu dem Ergebnis, dass eine externe Ausgleichsfläche von 1.373 m² Größe er-

forderlich wird. Die Fläche dient auch dem Ausgleich anderer Schutzgüter wie z. B. des 

Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften, indem entsprechende Maßnahmen 

festgesetzt werden. 
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Naturschutzrechtliche Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung Schutzgut Boden
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Eingriffe durch Gewerbegebiet
auf Flächen allg. Bedeutung (Ruderalfläche) 1369 0,8 1095,2 0,5 547,6

auf Flächen allg. Bedeutung (Garten- u. 
Lagerfläche) 2578 0,8 2062,4 0,4 824,96

Summe Ausgleichserfordernis 1373

Ausgleich durch

Maßnahmen auf einer externen
Ausgleichsfläche 1373 1 1373

Bilanzsumme 0

 

 

Zusammenfassung der Bilanzierung 

Zur Befriedigung der Ausgleichsforderungen für Eingriffe in die Schutzgüter des Lan-

desnaturschutzgesetzes (Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaftsbild, Arten- und Le-

bensgemeinschaften) wird eine externe Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt. Ihre 

Größe beträgt rd. 1.373 m².  

 

5 Kostenschätzung 

(noch zu ergänzen) 
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1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Moorrege beabsichtigt, mit der 4. Änderung und Erweiterung des B-

Plans Nr. 4 „Glindhofweg“ das Gewerbegebiet um rd. 0,4 ha zu vergrößern. Dadurch 

soll den dort ansässigen Betrieben die Möglichkeit gegeben werden, bauliche Maß-

nahmen im Zusammenhang mit ihren Betrieben vorzunehmen, für die auf den bisheri-

gen Grundstücksflächen aufgrund der Größe oder aufgrund der betrieblichen Abläufe 

keine ausreichenden Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die verkehrliche und techni-

sche Erschließung dieser rückwärtigen Flächen ist jeweils über die vorhandenen Be-

triebsgrundstücke von der Industriestraße vorgesehen. 

2 Rechtsgrundlagen 

Der Bebauungsplan wird auf der Rechtsgrundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004, geändert 21. Dezember 

2006 (BGBl I S. 3316), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) 

und der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S.6) sowie der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 aufgestellt. 

Die Bearbeitung des Umweltberichtes erfolgt gem. § 2a BauGB. Die artenschutzrecht-

liche Betrachtung wird auf der Grundlage des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes 

durchgeführt. 

3 Plangeltungsbereich 

Der rd. 0,4 ha große Plangeltungsbereich umfasst die südlichen Teilflächen der 

Flurstücke 76/5, 72/3 und 71/9 der Flur 8, Gemarkung Moorrege. Der Geltungsbereich 

wird begrenzt durch 

• Gewerbegrundstücke an der Industriestraße im Norden, 

• Grünland und anschließende Waldflächen im Osten, 

• Grünland im Süden und 

• Gewerbegrundstücke an der Pinneberger Chaussee / Industriestraße im Westen. 

Bei den Flächen im Plangebiet handelt es sich um die rückwärtigen Grundstücksflä-

chen bereits gewerblich genutzter Grundstücke.  
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4 Übergeordnete Planungen 

Im Landesraumordnungsplan Schleswig-Holstein 1998 (LROPl.) wird die Gemein-

de Moorrege nicht zentralörtlich eingestuft, ihr sind keine besonderen Funktionen zu-

geordnet. Moorrege befindet sich im Ordnungsraum Hamburg, jeweils im Randbereich 

des 10-km Umkreises der Mittelzentren Elmshorn, Pinneberg und Wedel (vgl. Kap. 4.2 

LROPl.).  

 

Im Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) Schleswig-Holstein 2009, der den 

Landesraumordnungsplan voraussichtlich ab September 2010 ersetzen wird, wird die 

Gemeinde Moorrege ebenfalls dem siedlungsstrukturellen Ordnungsraum Hamburg 

zugeordnet, der aus dem Verdichtungsraum und weiteren Gemeinden (sog. Randge-

biete) gebildet wird. Die Ordnungsräume sollen als Schwerpunkträume der wirtschaftli-

chen und baulichen Entwicklung im Land gestärkt werden und dadurch auch Entwick-

lungsimpulse für die ländlichen Räume geben. Die Siedlungsentwicklung in den Ord-

nungsräumen erfolgt vorrangig auf den Siedlungsachsen und ist außerhalb der Sied-

lungsachsen auf die Zentralen Orte zu konzentrieren. Die Räume zwischen den Sied-

lungsachsen sollen in ihrer landschaftlich betonten Struktur erhalten bleiben (vgl. Kap. 

5.3 LEP). Die Gemeinde Moorrege befindet sich außerhalb der Siedlungsachsen, die 

im LEP als Grundrichtung dargestellt werden und im Regionalplan gebietsscharf dar-

zustellen sind. 

 

Zur Deckung des örtlichen Bedarfs sind in allen Gemeinden die gewerbliche Entwick-

lung und Ansiedlung ortsangemessener Betriebe sowie die Erweiterung örtlicher Be-

triebe zulässig. Vorrangig vor einer Neuausweisung sollen siedlungs- und stadtstruktu-

rell geeignete Altstandorte, Brachflächen und Konversionsflächen genutzt werden (vgl. 

Kap. 6.6 LEP). 

 

Im Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd, Fortschreibung 

1998 (RegPlan I) liegt die Gemeinde Moorrege auf der Siedlungsachse Hamburg – 

Elmshorn. Gem. Achsenkonzept soll sich die siedlungsmäßige und wirtschaftliche Ent-

wicklung im Wesentlichen in den Siedlungsgebieten auf den Achsen und insbesondere 

in den Achsenschwerpunkten vollziehen. Dazu sind in den entsprechenden Gemein-

den Siedlungsflächen in ausreichendem Umfang auszuweisen.  
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Die Gemeinde Moorrege steht im baulichen Siedlungszusammenhang mit Uetersen 

und soll das Unterzentrum durch ergänzenden Wohnungsbau und durch behutsame 

Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes entlasten (vgl. Kap. 5.3 und 5.6.1 

RegPlan I). 

 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Moorrege wird das Plangebiet als 

Gewerbegebiet dargestellt. Das Plangebiet wird allseits von Gewerbegebieten bzw. im 

Westen von Gewerblichen Bauflächen umgeben, östlich grenzen im weiteren Verlauf 

Flächen für Wald an. 

5 Festsetzungen 

5.1 Art und Maß der Nutzung 

Im Plangebiet wird ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Gem. § 8 BauNVO sind in ei-

nem GE-Gebiet in der Regel neben Gewerbebetrieben aller Art, Lagerhäusern, Lager-

plätzen und öffentlichen Betrieben auch Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

sowie Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke zulässig. Ausnahmsweise kön-

nen darüber hinaus betriebsbezogene Wohnungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

soziale und gesundheitliche Zwecke, sowie Vergnügungsstätten zugelassen werden. 

Gem. § 13 BauNVO sind ebenfalls Gebäude für freie Berufe (z.B. Versicherungsmak-

ler) allgemein zulässig. 

 

Von diesen Regelfestsetzungen können im konkreten Bebauungsplan abweichende 

Festsetzungen getroffen werden. Die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannten Gewer-

bebetriebe aller Art werden zum Schutz vor Immissionen (Lärm, Staub, Gerüche) da-

hingehend eingeschränkt, dass Betriebe und Anlagen nicht zulässig sind, die die Ver-

wertung, Bearbeitung oder Lagerung von Altpapier, Lumpen, Schrott, Altautos, tieri-

schen Abfallstoffen, Häuten und Fellen, Müll und Klärschlamm betreiben. Ebenfalls 

nicht zulässig sind alle anderen geruchsemittierenden Gewerbebetriebe und Anlagen. 

Diese Einschränkung der Art der Nutzung entspricht den für die vorderen Grund-

stücksbereiche geltenden Festsetzungen des B-Plans Nr. 4, 2. Änderung. 
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Das Maß der Nutzung wird im Plangebiet über die Grundflächenzahl, zusammen mit 

der Festsetzung der Trauf- und Firsthöhen geregelt. Die Grundflächenzahl wird mit 

GRZ 0,8 festgesetzt, entsprechend dem maximal möglichen Ausnutzungsgrad gem. 

§ 17 BauNVO für Gewerbegebiete. Bei der Berechnung der GRZ sind Nebenanlagen 

(z.B. Stellplätze, Zuwegungen) gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen. 

 

Die maximal zulässigen Höhen entsprechen ebenfalls den für die vorderen Grund-

stücksbereiche geltenden Festsetzungen des B-Plans Nr. 4, 2. Änderung. Die Traufhö-

he von ma. 8,00 m und die Firsthöhe von max. 12,00 m ermöglichen einen ausrei-

chenden Spielraum für gewerbliche Nutzungen, um neben Produktions- und Lagerbe-

reichen auch Büro- und Verwaltungseinheiten flächensparend auf mehreren Ebenen 

anzuordnen. 

5.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Entsprechend dem nördlich angrenzenden Gewerbegebiet wird eine offene Bauweise 

festgesetzt. Gem. § 22 Abs. 2 BauNVO werden in der offenen Bauweise die Gebäude 

mit seitlichem Grenzabstand (gem. Landesbauordnung min. 3 m) und einer Gesamt-

länge von jeweils max. 50 m errichtet. 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen 

definiert. Die Baugrenzen dürfen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO durch Gebäude und Ge-

bäudeteile nicht überschritten werden. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügi-

gem Ausmaß kann im Einzelfall im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zuge-

lassen werden. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden großflächig festgesetzt, 

um den einzelnen Bauvorhaben je nach betrieblichen Erfordernissen einen möglichst 

großen Spielraum zur Positionierung der Gebäude auf dem Grundstück einzuräumen.  

6 Verkehrliche Erschließung / Ver- und Entsorgung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Industriestraße und 

die daran gelegenen vorderen Grundstücksflächen. 

 

Die Ver- und Entsorgung (Schmutzwasser, Regenwasser, Strom, Gas, Telekommuni-

kation) erfolgt durch die Anbindung an die vorhandenen Leitungen in der Industriestra-

ße.  
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Zur Entsorgung des Oberflächenwassers sind die auf den Grundstücken bereits vor-

handenen Grundstücksentwässerungsanlagen heranzuziehen und bei Bedarf entspre-

chend zu erweitern. Aufgrund der Überlastung des Vorflutsystems sollten dabei Mög-

lichkeiten zur Versickerung des Oberflächenwassers auf den Grundstücken geprüft 

und bevorzugt werden. Zu berücksichtigen ist, dass für Gewerbeflächen eine Regen-

wasserbehandlung erforderlich ist. Die Art der Entsorgung des Oberflächenwassers 

und die Dimensionierung der Anlagen sind auf Grundlage der konkreten Bauvorhaben 

in den Baugenehmigungsverfahren mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. 

7 Grünfestsetzungen 

Der bisher wirksame Bebauungsplan Nr. 4, 2. Änderung enthält ein Anpflanzgebot, das 

die vorhandenen Gewerbegrundstücke in zwei Teile teilt. Entsprechende Anpflanzun-

gen wurden von den Grundstückseigentümern nicht in diesem Bereich, sondern weiter 

südlich entlang den Grundstücksgrenzen vorgenommen. Um eine zusammenhängen-

de gewerbliche Nutzung der Grundstücke zu ermöglichen, wird mit der 4. Änderung / 

Ergänzung dieses Anpflanzgebot aufgehoben und ersetzt durch ein Erhaltungsgebot 

im südlichen Plangeltungsbereich. Dabei wird festgesetzt, dass die vorhandenen Bäu-

me und Sträucher dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen sind. Bei Neuan-

pflanzungen sind nicht standortgerechte Arten durch heimische, standortgerechte Ar-

ten auszutauschen.  

 

Zur Erbringung eines Ausgleichs für Eingriffe in die Schutzgüter der Naturschutzgeset-

ze wird dem Plangebiet eine externe Ausgleichsfläche zugeordnet (vgl. Kap. 8.2.3). 
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8 Umweltbericht 

8.1 Einleitung 

8.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Planung 

Angaben zum Standort 

Das Plangebiet befindet sich im nordöstlichen Randbereich der Gemeinde Moorrege 

südlich der Industriestraße und östlich der Pinneberger Chaussee (Landesstraße 106). 

Es grenzt südlich an das bestehende Gewerbegebiet an der Industriestraße. Dabei 

nimmt es den rückwärtigen Teil der Grundstücke bestehender Gewerbebetriebe ein. 

 

Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Mit der 4. Änderung des B-Plans Nr. 4 soll die planungsrechtliche Grundlage für die 

Erweiterung des Gewerbegebietes „Glindhofweg“ geschaffen werden. Den hier ansäs-

sigen Betrieben soll die Möglichkeit zur Ergänzung ihres Gebäudebestandes gegeben 

und damit zur Sicherung der Standorte beigetragen werden.  

Bezüglich des Umfangs des Vorhabens und des Bedarfs an Grund und Boden ist fol-

gendes vorgesehen: 

Das Gewerbegebiet wird um rd. 0,4 ha vergrößert und es wird eine Grundflächenzahl 

von 0,8 festgesetzt. An der südlichen Plangebietsgrenze erfolgt die Festsetzung einer 

Fläche von etwa 460 m² für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen. Zum Ausgleich des naturschutzrechtlichen Eingriffs wird in Abhängigkeit 

von der Bilanzierung eine externe Ausgleichsfläche erforderlich. 

Die verkehrliche und technische Erschließung der Plangebietsfläche ist jeweils über die 

vorhandenen Betriebsgrundstücke von der Industriestraße vorgesehen. 
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Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 

Fachgesetze 

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des §1a Baugesetzbuches (BauGB) in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes.  

In bislang nicht baulich genutzten Bereichen stellen Vorhaben der Bebauung grund-

sätzlich einen Eingriff nach §14 Bundesnaturschutzgesetz in Verb. mit § 8 LNatSchG 

dar. Auf der Basis der Bestandserhebung und Bewertung wird gemäß des gemeinsa-

men Runderlasses des Innenministers und des Ministeriums für Natur und Umwelt, 

1998, die vorgeschriebene Bilanzierung der Auswirkungen durchgeführt. 

Die artenschutzrechtliche Betrachtung erfolgt auf der Grundlage des § 44 des Bundes-

naturschutzgesetzes.  

 

Fachplanungen und übergeordnete Planungen 

Festlegungen zum Geltungsbereich werden in folgenden Planwerken getroffen: 

• Gem. dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I (MUNF 1998) ver-

läuft die Grenze eines Landschaftsschutzgebietes durch den Wald, der sich östlich 

des Plangebietes befindet. Der Verlauf der Pinnau erfüllt hinsichtlich des Natur- und 

Landschaftsschutzes unterschiedliche Funktionen, z. B. als regionaler Grünzug und 

als Gebiet mit besonderen ökologischen Funktionen. Östlich liegende Waldflächen 

sind als Gebiet mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Bio-

topverbundsystems gekennzeichnet. Diese stehen, ebenso wie die Pinnau, nicht in 

direktem Kontakt zum Plangebiet. 

• Im Landschaftsplan der Gemeinde Moorrege (K&C 2001) wird das Plangebiet als 

Intensivgrünland dargestellt. Der Bestandsplan zeigt zudem im Bereich der Grund-

stücksgrenzen bzw. auf den Grundstücken eine Baumreihe und Einzelbäume. Der 

nördliche Teil der Gewerbegrundstücke sowie westlich und nördlich, jenseits der In-

dustriestraße, liegende Grundstücke sind als Bauflächen dargestellt. Südlich und 

östlich befinden sich ebenfalls Intensivgrünlandflächen, an die sich nach Osten 

Wald, der als Eichen-Birkenwald ausgebildet ist, und Kleingewässer, die als Ge-

schützte Biotope dem § 30 BNatSchG in Verb. mit § 21 LNatSchG (früher § 15 

LNatSchG) unterliegen, anschließen. Bei der Bewertung des Bestandes wird der 

Vorhabensbereich auf einer vierstufigen Skala (erste Stufe entspricht dem höchstem 

Wert) der dritten Kategorie "wertgebende Kriterien teilweise erfüllt" zugeordnet. 
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In der Zielkonzeption wird für den betrachteten Bereich die Sicherung und Entwick-

lung von Übergängen zwischen bebauter und freier Landschaft formuliert. Darüber 

hinaus sollen siedlungsnahe Erholungsbereiche gesichert und entwickelt werden. 

Der Entwicklungsteil des Landschaftsplanes zeigt den Vorhabensbereich als " z. Zt. 

in Umsetzung befindliche Bauflächenerweiterung". Im Bereich der Südgrenze ist ei-

ne anzustrebende "Vernetzung von Biotopen" dargestellt. 

• Die Pinnau als Teil des FFH-Gebietes "Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und 

angrenzende Flächen" verläuft in einer Entfernung von etwa 500 m nördlich des 

Vorhabensbereiches.  

• Das Landschaftsschutzgebiet LSG 08 "Mittlere Pinnau" befindet sich mit seiner 

Randzone jenseits der östlich gelegenen Waldfläche, die auch die o. g. Kleingewäs-

ser einschließt. 

• Es befinden sich keine Naturschutz- oder Wasserschutzgebiete in unmittelbarer 

Nähe. 

• Das Plangebiet ist im geltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Moorrege 

als Gewerbegebiet ausgewiesen. 

 

8.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

8.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerk-

male 

Im Folgenden werden der gegenwärtige Umweltzustand und die besonderen Umwelt-

merkmale bezogen auf die einzelnen Schutzgüter dargestellt. Dies dient der Heraus-

stellung besonderer Empfindlichkeiten einzelner Umweltmerkmale, die im Zuge der 

Planung besondere Berücksichtigung finden.  

Im Anschluss daran wird die zu erwartende Veränderung des Umweltzustandes im 

Rahmen der Umsetzung der Planung dargestellt und bewertet, um die mit der Planung 

verbundenen Umweltwirkungen herauszustellen und geeignete Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verminderung und zum Ausgleich erheblicher negativer Umweltwirkungen 

abzuleiten. 
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Schutzgut Mensch 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Auswirkungen auf 

das Wohnumfeld (Lärm und andere Immissionen sowie visuelle Beeinträchtigungen) 

und die Erholungsfunktion von Bedeutung.  

Mit der Änderung / Ergänzung des Bebauungsplanes wird das bestehende Gewerbe-

gebiet (GE) erweitert. Es ist von Gewerbegebieten bzw. im Westen von Gewerblichen 

Bauflächen umgeben, wobei die südlich angrenzende Fläche noch als Grünland ge-

nutzt wird. Östlich liegen im weiteren Verlauf Flächen für Wald. 

Jenseits der Gewerbeflächen befinden sich in südlicher und nordwestlicher Richtung 

Mischgebiete (M), an die sich wiederum Wohngebiete (W) anschließen. Hier findet mit 

der Wohnnutzung eine empfindliche Nutzung mit höheren Ansprüchen hinsichtlich 

möglicher Lärmimmissionen statt. Innerhalb des B-Plangebietes sind betriebsbezogene 

Wohnungen ausnahmsweise zulässig. 

Im Plangebiet sind keine für die Naherholung relevanten Strukturen vorhanden.  

Aufgrund der Entfernung zu Misch- und Wohngebieten und aufgrund der fehlenden 

Bedeutung für die Naherholung ist von einer allgemeinen Empfindlichkeit des 

Schutzgutes Mensch auszugehen. 

 

Umweltauswirkungen der Planung 

Mit der Erweiterung der Fläche des Bebauungsplanes Nr.4 sind keine Nutzungsände-

rungen verbunden, bestehende Nutzungen werden auf bislang unbebaute Grund-

stücksflächen ausgedehnt. Damit wird der Bereich, in dem eine Bebauung zulässig ist 

und in dem unterschiedliche betriebliche Aktivitäten, wie auch Fahrzeugbewegungen, 

stattfinden, ausgedehnt.  

Während der Bauzeit ist mit erhöhten Lärmemissionen zu rechnen. Im laufenden Be-

trieb ist jedoch aufgrund der geringen Zunahme der Betriebsflächen nur mit geringfügi-

gen Abweichungen vom derzeitigen Zustand, d. h. mit einer geringen Zunahme von 

Lärmemissionen zu rechnen. Eine wahrnehmbare Verschlechterung der Lärmsituation 

ist nicht zu erwarten Es ist davon auszugehen, dass die für das Gebiet bereits festge-

setzten Dauerschallpegel weder tags noch nachts überschritten werden. 

Aus der Planung ergeben sich damit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Mensch. 
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Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

Die Beschreibung des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften erfolgt auf der 

Grundlage einer Biotoptypenkartierung, die zur Aktualisierung und Ergänzung des 

Landschaftsplanes im August 2010 durchgeführt wurde. Zunächst erfolgt eine Be-

schreibung der Biotoptypen, hierauf basierend wird im Anschluss eine Einschätzung 

des faunistischen Potenzials vorgenommen. 

Das Plangebet wird durch folgende Biotoptypen geprägt: 

 

Baumreihe (HGr): 

Entlang der Südgrenze des Plangebietes verläuft eine Reihe aus Silber-Weiden (Salix 

alba). Sie stehen in der nördlichen Böschung eines Grabens, der auf einer Teilstrecke 

der Grenze vorhanden ist. Die Weiden sind mehrstämmig entwickelt und es handelt 

sich um Exemplare mittleren Alters. Die Weiden-Reihe wird durch heimische Sträu-

cher, die in der südlichen Böschung des Grabens stocken, ergänzt. Eine Auflistung der 

Straucharten und der Arten des krautigen Unterwuchses befindet sich im Anhang (Kap. 

2). 

Weitere jüngere Baumreihen, die entweder der Abgrenzung der Grundstücke innerhalb 

des Plangebietes dienen bzw. an der westlichen Grenze des betrachteten Bereiches 

stehen, werden vorwiegend durch Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) bzw. durch Stiel-

Eiche (Quercus robur) und Hasel (Corylus avellana) aufgebaut. 

 

Einzelbäume (HGb) 

Auf den Gewerbegrundstücken und in den Randbereichen stehen, unregelmäßig ver-

teilt, überwiegend jüngere Einzelbäume unterschiedlicher Art. Dabei handelt es sich 

weit überwiegend um Laubbäume. Eine Übersicht über die vorkommenden Arten ist im 

Anhang (Kap. 2) nachzulesen. 

An der südöstlichen Grenze des Vorhabensbereiches steht in der Grünlandfläche, au-

ßerhalb des Plangebietes, eine alte Stiel-Eiche (Quercus robur), bei der es sich mögli-

cherweise um einen verbliebenen Überhälter eines früher hier vorhandenen Knicks 

handelt. 

 

Ruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standort (RHm) 

Im westlichen Teil des Plangebietes befindet sich eine Ruderalflur mittlerer Standorte, 

die von wenigen Arten mehrjähriger Stauden dominiert wird. Das Spektrum der prä-

genden Arten ist im Anhang (Kap. 2) dokumentiert. 
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Garten (SGa) 

Teile des östlichen Vorhabensbereiches werden als Garten genutzt. Dieser wird durch 

intensiv gepflegte Rasenflächen, durch zum Teil immergrüne Ziersträucher wie Kirsch-

lorbeer (Prunus laurocerasus) und Scheinzypresse (Chamaecyparis lawsoniana) sowie 

durch Schuppen bzw. Gartenhäuser geprägt. 

Dieser Biotoptyp wird stellenweise von kleineren gewerblichen Lagerflächen und Zu-

wegungen unterbrochen. 

 

 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und Faunistische Potenzialabschätzung 

Rechtliche Grundlagen 

Bei der Durchführung einer Bebauungsplanung ist gemäß § 44 BNatSchG zu prüfen, 

ob besonders geschützte bzw. streng geschützte Arten betroffen sind. Maßgeblich sind 

dabei die Zugriffsverbote des § 44 (1) (Tötungsverbot, Störungsverbot, Verbot des Be-

schädigens und des Zerstörens von Lebensstätten). Die zu betrachtenden Verbotstat-

bestände beschränken sich gemäß § 44 (5) auf Arten des Anhangs IV der Richtlinie 

92/43/EWG und auf die europäischen Vogelarten und hierbei nur auf die Fälle, in de-

nen die „ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang“ nach dem Eingriff 

nicht mehr erfüllt werden kann. 

Die Artenschutzrechtliche Betrachtung erfolgt in Form einer Potenzialanalyse, die Brut-

vögel und Fledermäuse einbezieht. Die Grundlage hierzu bildet die Biotoptypenkartie-

rung.  

 

Avifauna 

Dem LBV-S.-H. (2008) gemäß beschränkt sich die Betrachtung der Brutvögel auf Art-

niveau auf seltene und gefährdete Arten, die in der Roten Liste S.-H. (Gefährdungsstu-

fe 0, 1, 2, 3 und R) und im Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie verzeichnet sind, sowie 

auf Arten mit besonderen Habitatansprüchen, zu denen bspw. die Koloniebrüter zäh-

len. Die übrigen potenziellen Brutvögel werden in Gilden zusammen gefasst.  



Gemeinde Moorrege B-Plan Nr. 4, 4. Änderung / Ergänzung – Stand Entwurf August 2010 

Ingenieurgemeinschaft Klütz & Collegen GmbH 14 

Für die Brutvögel gelten die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1), 

Satz 1 bis 3 (Tötungsverbot, Störungsverbot, Verbot der Beschädigung und Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Im Untersuchungsgebiet sind die Biotopstrukturen Baumreihen, Einzelbäume, Rude-

ralflächen und Gärten mit menschlichen Bauten relevant. Da es sich nicht um alte und 

sehr hohe Baumbestände handelt, und da zumindest Teile des Plangebietes relativ 

häufig durch Menschen frequentiert werden, ist bei den Gehölzstrukturen von einer nur 

eingeschränkten Funktion als Brutplatz, Ansitzwarte und Unterschlupf für die Avifauna 

auszugehen. Brutvorkommen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Die Ruderalfläche stellt ein mögliches Nahrungshabitat dar. 

Die Zuordnung der Brutvögel zu den Gilden erfolgt über den Neststandort, so dass für 

den Bereich des Vorhabens die Gehölzfreibrüter zu betrachten sind. Höhlenbrüter 

sind aufgrund des Fehlens von Höhlenbäumen nicht zu erwarten. Bodenbrüter bevor-

zugen offene Flächen, die abseits häufig durch den Menschen frequentierter Bereiche 

liegen. Im Plangebiet kommen Arten der Siedlungen und Siedlungsränder, die anpas-

sungsfähig und wenig störungsempfindlich sind, potenziell vor (Liste der potenziell vor-

kommenden Arten s. Anhang, Pkt. 3 "Avifauna"). 

 

Die Gehölzfreibrüter betreffend wird das Tötungsverbot (§ 44 (1) 1) nicht berührt, 

soweit die Rodung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit, gem. § 27a LNatSchG zwi-

schen dem 1.Oktober und dem 15. März, durchgeführt wird. Flugfähige Altvögel kön-

nen in diesem Fall fliehen. Kann der Beginn der Baumaßnahmen nicht außerhalb des 

Brutzeitraumes gelegt werden, ist eine vorherige Begehung durchzuführen und damit 

eine Betroffenheit auszuschließen und eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 (7) 

BNatSchG einzuholen. 

Ein Auslösen des Störungsverbotes (§ 44 (1) 2) im Rahmen  der Umsetzung der Pla-

nung ist nicht erkennbar. Störungen sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits dauerhaft 

durch die Gewerbebetriebe und durch den Straßenverkehr gegeben. Aufgrund der en-

gen zeitlichen und räumlichen Begrenzung sind die Baumaßnahmen nicht als erhebli-

che Störung einzustufen. Die Umsetzung der Planung führt zwar langfristig nicht zur 

Entstehung neuartiger Störquellen, jedoch zu ihrer Ausweitung in die bislang unbebau-

te Landschaft hinein. Im Bereich des Plangebietes sind lediglich störungsgewohnte Ar-

ten zu erwarten. Das Verbot der Störung streng geschützter Arten greift hier auch inso-

fern nicht, als dass in der direkten Umgebung Ausweichmöglichkeiten bestehen. 
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In Bezug auf das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 

44 (1) 3) ist nicht auszuschließen, dass durch Gehölzentnahmen Brutplätze zerstört 

werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich eher 

störungsunempfindliche und anpassungsfähige Arten als Brutvögel potenziell vorkom-

men und es sich um Arten handelt, die sich in jedem Jahr einen neuen Brutplatz su-

chen bzw. suchen können, da eine Nachsuche keine Hinweise auf dauerhaft genutzte 

Horste ergeben hat. In der Umgebung gibt es Gehölzbestände unterschiedlicher Art 

und Waldflächen, die in geringerem Maße Störungen durch den Menschen ausgesetzt 

sind. Die betroffenen Arten haben die Möglichkeit, auf Flächen in der nahen Umgebung 

auszuweichen, so dass die ökologische Funktion der Fläche als Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Randliche Gehölz-

strukturen sollten möglichst erhalten werden. Darüber hinaus stellt das Plangebiet eine 

relativ kleine Eingriffsfläche dar und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Das Verbot der Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten (§ 42 (1) 3) kommt hier nicht zum Tragen. 

 

Fledermäuse 

Alle europäischen Fledermausarten wurden in Anhang II bzw. IV der Richtlinie 

92/43/EWG aufgenommen und sind damit streng geschützt. Für sie gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1), Satz 1 bis 3 (Tötungsverbot, Stö-

rungsverbot, Verbot der Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten). 

Im Untersuchungsgebiet ist zu prüfen, ob die vorhandenen Biotopstrukturen mit Baum-

reihen, Einzelbäumen, Ruderal- und Gartenflächen eine Bedeutung als Lebensraum 

bzw. Teillebensraum für potenziell auftretende Fledermausarten besitzen. 

Bei den Bäumen handelt es sich um jüngere Bestände, die nicht in ausreichendem 

Maße Höhlungen, Rindenspalten und Ritzen aufweisen, um als Tagesversteck, d. h. 

als Sommerquartier für Fledermäuse in Frage zu kommen. Derartige Quartiere sind 

dagegen in den Baumbeständen der Umgebung und möglicherweise auch in der Ei-

che, die, direkt an das Plangebiet angrenzend, in der Grünlandfläche steht, zu erwar-

ten. Innerhalb des Plangebietes stellen die Schuppen bzw. Gartenhäuser potenzielle 

Quartiere dar, die von Arten wie Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus, die beide 

auch in und an Gebäuden Quartiere beziehen, genutzt werden könnten.  
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Blüten- und damit insektenreiche Ruderalflächen, wie im Plangebiet vorhanden, wer-

den potenziell als Jagdrevier genutzt. Wochenstuben und Winterquartiere sind, wegen 

der fehlenden Habitatausstattung, auch in der direkten Umgebung weitestgehend aus-

geschlossen. 

 

Verstöße gegen das Tötungsverbot (§ 44 (1) 1 BNatSchG) werden durch eine Bau-

feldräumung während des Winterhalbjahres vermieden 

Die Störungen während der Bauzeit sind zeitlich begrenzt und finden nicht zur Aktivi-

tätszeit der Fledermäuse statt. Zudem gelten Fledermäuse als unempfindlich gegen-

über Lärm und Erschütterungen, wie verschiedene in der Literatur beschriebene Bei-

spiele von Quartieren z. B. unter Brücken belegen. Demzufolge kommt das Störungs-

verbot (§ 44 (1), Satz 2) nicht zum Tragen. 

Soweit ein Abriss oder Umbau vorhandener Gebäude notwendig wird, ist damit eine 

Zerstörung potenzieller Ruhestätten der Fledermäuse verbunden. Fledermäuse gelten 

jedoch als sehr flexibel in Bezug sowohl auf ihre Tagesverstecke als auch auf ihre 

Jagdhabitate. Daher kann die Gesamtheit der geeigneten Gebäude und Bäume in ih-

rem Jagdgebiet als "Ruhestätte" bezeichnet werden, so dass die Beseitigung einzelner 

Verstecke diese Funktion nicht einschränkt, soweit in der Umgebung Ausweichquartie-

re zur Verfügung stehen. Dieser Sachverhalt ist im Bereich des Plangebietes gegeben. 

Das Verbot der Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten (§ 42 (1), Satz 1 und 3) wird damit nicht berührt. 

 

Umweltauswirkungen der Planung 

Die Umsetzung des Bebauungsplanes geht mit der Überbauung vorhandener Ruderal- 

und Gartenflächen einher. Die Ruderalvegetation und Teile der Gärtenflächen, die eine 

Bedeutung als Lebens- und Nahrungsraum für Insekten, Kleinsäuger, Vögel und Fle-

dermäuse besitzen, gehen damit verloren. Es liegen jedoch ausgedehnte und weitaus 

größere Ruderalflächen auf der gegenüberliegenden Seite der Pinneberger Chaussee, 

die die gleichen Funktionen erfüllen und als Ausweichflächen zur Verfügung stehen. 

Falls Gehölzrodungen von jüngeren Gehölzen oder Umbaumaßnahmen bzw. der Abriß 

vorhandener Bauten auf den Grundstücken erforderlich werden, ist über Bauzeitenre-

gelungen zu gewährleisten, dass diese außerhalb der Brutzeit, zwischen dem 1. Okto-

ber und dem 15. März, durchgeführt werden. 

Während der Bauzeit ist von einer erheblichen Zunahme der Störungsintensität auszu-

gehen. Diese ist jedoch zeitlich begrenzt.  
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Aus der Planung ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgu-

tes Arten und Lebensgemeinschaften. 

 

Schutzgüter Boden und Grundwasser 

Veränderungen des Bodens sind nicht rückgängig zu machen (kurz- bis mittelfristige 

Perspektive). Das Baugesetzbuch weist auf diesen Umstand in §1a, Abs. 1, hin: “Mit 

Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bo-

denversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen”. Jede Veränderung der 

Bodenoberfläche wird darüber hinaus als Eingriff gemäß §14 BNatSchG gewertet. 

Die Bodenkarte von Schleswig-Holstein, Blatt 2324 Pinneberg (1988), gibt für den 

überwiegenden Teil des Plangebietes als Bodentyp vergleyten Eisenhumuspodsol an. 

Dieser Boden hat sich aus Decksand, der meist als Flugsand abgelagert wurde und 

aus Fein- und Mittelsanden besteht, entwickelt. Er weist starke Podsolierungserschei-

nungen wie Orterde oder Ortstein auf und ist teilweise durch dünne Torflagen gekenn-

zeichnet. Der Boden besitzt ein geringes Bindungsvermögen für Wasser und Nährstof-

fe, wobei die Wasserdurchlässigkeit durch den Ausprägungsgrad des Ortsteins beein-

flusst wird. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Altablagerungen im Plangeltungsbereich nicht 

bekannt. Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen und / oder Altlasten aus frühe-

ren gewerblichen / industriellen Nutzungen von Grundstücken im Plangebiet liegen 

zurzeit nicht vor. Für zukünftige Bauvorhaben ist sicherzustellen, dass bei Auftreten 

von Bodenverunreinigungen die Belange der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

gewahrt werden. Sollten im Zuge der Umsetzung des Planvorhabens / bei den Er-

schließungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffälligkeiten im Untergrund 

angetroffen werden, die auf eine Altablagerung und / oder eine Verunreinigung des 

Bodens mit Schadstoffen hindeuten, so ist der Fachdienst Umwelt - Untere Boden-

schutzbehörde - beim Kreis Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen. 

 

Das Grundwasser steht hier in der feuchten Zeit um 100 (50 – 100) cm und in der tro-

ckenen Zeit um 200 (100 – 200) cm unter Flur an. 

Von Südwesten ragt ein kleinflächiger Bereich mit Moor-Podsol, der stellenweise in 

Gley-Podsol übergeht, in das Plangebiet hinein. Der Oberboden besteht aus Moorerde 

bis stark humosem Sand und überlagert eine Schicht aus Fein- bis Mittelsand. Es hat 

sich Orterde entwickelt und stellenweise weist der Sand Anteile von Schluff auf.  
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Der Boden weist ein geringes bis mittleres Bindungsvermögen für Nährstoffe und eine 

hohe Wasserdurchlässigkeit auf.  

In der feuchten Zeit liegt der Grundwasserstand um 50 cm, in der trockenen Zeit um 

100 cm unter Flur 

Gegenüber der angestrebten Planung weisen das Schutzgut Boden aufgrund der ge-

planten Versiegelung und das Schutzgut Grundwasser wegen des zumindest zeitweise 

hohen Grundwasserstandes eine besondere Empfindlichkeit auf. 

Umweltauswirkungen der Planung 

Bei Durchführung der vorgesehenen Planung werden bislang unversiegelte Böden ver-

siegelt. Diese stehen dann nicht mehr für die Grundwasserneubildung und als Träger 

höherer Vegetation zur Verfügung. Durch Abgrabung und/ oder Bodenaustausch wird 

die natürliche Lagerung des Bodens zerstört. Damit entstehen erhebliche Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Boden. 

Diese können durch Maßnahmen im Plangebiet nicht vollständig kompensiert werden. 

Daher wird dem Plangebiet eine externe Ausgleichsfläche zugeordnet. 

 

Oberflächengewässer 

Entlang der südlichen Grenze des Plangebietes verläuft ein Graben, der zum Zeitpunkt 

der Geländebegehung kein Wasser führte und stark eingewachsen ist: In der nördli-

chen Böschung stocken o. g. Silber-Weiden (Salix alba), in der südlichen Böschung 

Sträucher unterschiedlicher Art. Stellenweise ist der Graben von Brombeeren (Rubus 

spec.) und Hopfen (Humulus lupulus) überwuchert. Nur das westliche Teilstück ist 

noch offen. 

Westlich, vom Plangebiet getrennt durch ein schmales Flurstück, liegt ein Verbands-

graben, der bei der Begehung Wasser führte und dessen Böschungen einer regelmä-

ßigen Mahd unterliegen. 

Aufgrund des geringen Anteils offener Oberflächengewässer an den Biotoptypen der 

"Normallandschaft" und aufgrund des hohen Anteils spontaner bzw. heimischer Vege-

tation einerseits, wegen der relativ intensiven Pflege des Verbandsgrabens und des 

Nährstoffreichtums andererseits ist dieser Biotoptyp von allgemeiner Empfindlichkeit 

gegenüber planerischen Veränderungen. 
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Umweltauswirkungen der Planung  

Der Verbandsgraben liegt weder innerhalb des Plangebiets noch direkt angrenzend. 

Der an der Südgrenze verlaufende Graben befindet sich außerhalb der Baugrenzen 

und planerische Änderungen sind nicht vorgesehen. 

Auf diese Weise wird im Zuge der B-Plan-Umsetzung in die beschriebenen Gräben 

nicht eingegriffen, so dass für das Schutzgut keine Beeinträchtigungen entstehen. 

Zum Abführen des Oberflächenwassers von den Grundstücken werden vorhandene of-

fene Entwässerungseinrichtungen, wie beispielsweise Rigolen, genutzt und im Zuge 

der Planumsetzung erweitert. 

 

Schutzgut Luft und Klima 

Der Änderungsbereich befindet sich am Rand einer Siedlung im Übergangsbereich zur 

freien Landschaft. In der gemäßigten Zone mit überwiegenden Westwinden gelegen, 

ist in Kombination mit der flachen Geestlandschaft eine beinahe ständige Frischluftzu-

fuhr gegeben. Es bestehen keine klimabedeutsamen Strukturen wie Frischluftbahnen, 

die Funktionen für die Durchlüftung von Ortslagen besitzen. 

Aufgrund der Lage und der geringen Größe des Plangebietes besteht keine besonde-

re Empfindlichkeit des Schutzgutes Luft und Klima gegenüber planerischen Verände-

rungen. 

Umweltauswirkungen der Planung 

Bei den einzelnen Betrieben ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sicher-

zustellen, dass im Hinblick auf Schadstoffemissionen der Stand der Technik und die 

Vorgaben der TA Luft eingehalten werden. Insgesamt sind keine erheblichen Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Luft und Klima zu erwarten. 

 

Schutzgut Landschaft 

Das Landschaftsbild im Plangebiet und seiner Umgebung wird durch die Ortsrandlage 

im Übergang zwischen Gewerbeflächen und freier Landschaft geprägt. Die gewerbli-

chen Gebäude sind in diesem Bereich relativ gut eingegrünt. Die Umgebung wird von 

landwirtschaftlichen Flächen, die überwiegend als Grünland genutzt werden, teilweise 

aber auch ruderalisiert sind, eingenommen. Diese Flächen werden von der Landes-

straße L106 durchzogen, die ebenso wie weitere, weniger eingegrünte Gewerbeflä-

chen, den ländlichen Charakter stört.  



Gemeinde Moorrege B-Plan Nr. 4, 4. Änderung / Ergänzung – Stand Entwurf August 2010 

Ingenieurgemeinschaft Klütz & Collegen GmbH 20 

Eine Strukturierung der Landschaft erfolgt in der weiteren Umgebung durch Waldflä-

chen und Knicks, so dass der Eindruck einer geschützten Lage entsteht. Eine beson-

dere Empfindlichkeit gegenüber planerischen Veränderungen besteht hinsichtlich des 

grünen Ortsrandes. 

Umweltauswirkungen der Planung 

Bei Umsetzung der Planung wird die vorhandene Gehölzpflanzung entlang der südli-

chen Plangebietsgrenze erhalten. Nach Westen und Norden ist zwischen den beste-

henden Grundstücken und zur Straße eine Eingrünung durch Gehölzbestände unter-

schiedlicher Art gegeben. Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für das 

Schutzgut Landschaft zu erwarten.  

 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige - auch im 

Boden verborgene - Anlagen, wie Park- oder Friedhofsanlagen und andere vom Men-

schen gestaltete Landschaftsteile, die von geschichtlichem, wissenschaftlichem, künst-

lerischem, archäologischem städtebaulichem oder die Kulturlandschaft prägendem 

Wert sind. Sachgüter [...] sind natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter, die 

für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft insgesamt von materieller Be-

deutung sind. 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 

werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fund-

stelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. 

§ 15 DSchG der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 

 

Im Plangebiet sind keine Kultur- und Sachgüter betroffen. Insofern ergibt sich keine 

Empfindlichkeit für dieses Schutzgut. 

 

Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Die gemäß den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich 

gegenseitig auf verschiedene Weise und in unterschiedlichem Maße. Hieraus ergibt 

sich ein komplexes Wirkungsgefüge, das durch die Planung beeinflusst wird. 
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Aus der Versiegelung des Bodens ergibt sich ein Verlust der Funktionen des Bodens 

für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften und für das Schutzgut Wasser, da 

die Versickerung unterbunden wird. Auf diesen Funktionsverlust wird im Rahmen der 

Kompensationsmaßnahmen reagiert. 

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch Wechselwirkungen zwi-

schen den Schutzgütern ist im Plangebiet nicht zu erwarten. 

 

Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Bei Umsetzung der Planung ergeben sich erhebliche negative Umweltauswirkungen 

aus der Versiegelung bisher unversiegelter Böden. Diese Beeinträchtigungen können 

im Plangebiet nicht ausgeglichen werden, so dass eine externe Ausgleichsfläche zu-

geordnet wird. 

 

8.2.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Im Plangebiet ist die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes „Glindhofweg“ 

vorgesehen. An der Industriestraße ansässige Betriebe bekommen die Möglichkeit, ih-

ren Gebäudebestand auf den südlichen Teil der Grundstücke auszudehnen. Die Er-

schließung des Plangebietes erfolgt von der Industriestraße über die bestehenden 

Grundstücke.  

Bislang unversiegelte Flächen werden im Rahmen der Umsetzung der Planung über-

baut, was durch die Entwicklung einer externen Ausgleichsfläche entsprechender Grö-

ße zu kompensieren ist. Die an der südlichen Grenze des Plangebietes vorhandenen 

Gehölzpflanzungen werden erhalten. Hierfür besteht ein Erhaltungsgebot, das den Er-

satz vorhandener Gehölze bei Abgang durch standortgerechte, heimische Gehölze ein-

schließt. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Würde die Planung nicht realisiert werden, blieben die jetzige Nutzung als Garten- und 

Lagerfläche sowie die Ruderalfläche erhalten. Die daraus resultierenden Beeinträchti-

gungen blieben bestehen. 
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8.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich erheb-

lich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstel-

lung der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Insbe-

sondere sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1 

a Abs. 3 BauGB sowie gem. § 14 BNatSchG i.V.m. § 8 LNatSchG und § 18 BNatSchG 

die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die im Rahmen der Bauleitplanung 

vorbereitet werden, zu beurteilen und Aussagen zu ihrer Vermeidung, Verminderung 

bzw. ihrem Ausgleich zu treffen.  

 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Bei der Durchführung des geplanten Vorhabens sind Veränderungen unumgänglich, 

die im Sinne des § 14 BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen.  

Dies sind im Einzelnen: 

• Änderung der Nutzung bestehender Garten- und Lagerflächen sowie einer Rude-

ralfläche 

• Versiegelung, somit Veränderung des Oberflächenabflusses und der Verduns-

tungsrate 

• Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung und zum Ausgleich 

Vermeidung 

Folgende Maßnahmen tragen zur Vermeidung von Eingriffen bei: 

• Erhalt der Gehölzvegetation im südlichen Grenzbereich durch Erhaltungsgebot 

• Schutz der zu erhaltenden Vegetation bei Baumaßnahmen (siehe DIN 18920) 

 
Soweit innerhalb der Fläche mit Erhaltungsgebot Gehölze abgängig sind, sind diese 

durch einheimische, standortgerechte Sträucher oder Bäume aus folgender Liste zu 

ersetzten: 
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Pflanzenauswahl: 

 
Acer campestre  Feldahorn 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Cornus mas  Kornelkirsche 
Cornus sanguinea  Roter Hartriegel 
Corylus avellana  Hasel 
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weiß-Dorn 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
Malus sylvestris  Holz-Apfel 
Prunus padus  Traubenkirsche 
Pyrus pyraster  Wild-Birne 
Quercus robur  Stiel-Eiche 
Rosa canina  Hunds-Rose 
Rosa rubiginosa  Wein-Rose 
Salix caprea  Sal-Weide 
Salix aurita  Öhrchen-Weide 
Salix fragilis  Bruch-Weide 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Syringa vulgaris   Gew. Flieder 
Viburmnum opulus  Schneeball 

 

Verminderung 

Folgende Maßnahmen tragen zur Verminderungen von Eingriffen im Plangebiet bei: 

• Festsetzung des maximal versiegelbaren Bereiches auf den Grundstücken (Grund-

flächenzahl GRZ 0,8) 

• Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien, soweit die Nutzung es zulässt 

 

Ausgleich 

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden können durch Maßnahmen im Plangebiet nicht 

ausgeglichen werden, so dass eine externe Ausgleichsfläche auszuweisen ist. Die Flä-

chenbilanzierung, die im Anhang, Kap. 4, vorliegt, kommt zu dem Ergebnis, dass eine 

Ausgleichsfläche von rd. 1.400 m² bereitzustellen ist. 

 

(Eine Beschreibung der Fläche und der Maßnahmen wird noch mit der Unteren Natur-

schutzbehörde abgestimmt und in der Satzungsfassung ergänzt.) 
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8.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bezogen auf den Standort 

Bei der beabsichtigten Planung handelt es sich um die Erweiterung eines vorhandenen 

Gewerbegebietes unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. Alternativen hinsicht-

lich des Standortes bestehen insofern nicht, als hier ansässige Betriebe eine Erweite-

rung anstreben und Alternativen unwirtschaftlich wären. Zudem wären damit keine Vor-

teile für die Belange der Umwelt verbunden. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde 

Moorrege ist das Plangebiet als Gewerbegebiet dargestellt. 

Bezogen auf den Planinhalt 

Im Hinblick auf den Planinhalt bestehen Alternativen hinsichtlich abweichender Fest-

setzung der Grundflächenzahl. Diese Festsetzung wurde aber bereits unter der Maß-

gabe der Minimierung von Eingriffen getroffen. Da es sich um eine kleinflächige, an 

bestehende Grundstücke gebundene Gewerbegebietserweiterung handelt und die 

Kompensationsmaßnahmen extern stattfinden, ergeben sich keine weiteren Alternati-

ven hinsichtlich des Planinhaltes.  

8.2.5 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Zur Beurteilung der Planung aus Sicht von Natur und Landschaft wurde ein grünordne-

rischer Fachbeitrag einschl. einer Biotoptypenkartierung erarbeitet, dessen Inhalte di-

rekt in die hier vorliegende Unterlage integriert wurden. Die Eingriffsbilanzierung ist 

ebenfalls abgearbeitet worden. Darüber hinaus wurde zur Beurteilung der Auswirkun-

gen auf artenschutzrechtlich relevante Tiergruppen eine faunistische Potenzialab-

schätzung auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung erstellt. Für die Beurteilung der 

Bodenverhältnisse wurde die Bodenkarte von Schleswig-Holstein, Blatt 2324 Pinne-

berg (1988) herangezogen. 

8.2.6 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Im Hinblick auf erhebliche, unvorhergesehene Umweltauswirkungen wird auf beste-

hende Überwachungssysteme der Fachbehörden verwiesen. Auf Seiten der Fachbe-

hörden besteht eine Mitteilungspflicht, sollten sie Kenntnis über derartige Umweltaus-

wirkungen erlangen. 
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8.2.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4, 4. Änderung / Ergän-

zung, werden zurzeit als Garten- und Lagerfläche genutzt bzw. liegen brach. Mit dem 

Bebauungsplan wird hier das Gewerbegebiet "Glindhofweg" erweitert. Die Erweiterung 

findet südlich der Industriestraße statt, wo bestehende Gewerbebetriebe die Möglich-

keit bekommen sollen, den südlichen Teil ihrer Grundstücke zu bebauen. Daraus ergibt 

sich eine Plangebietsgröße von knapp 0,4 ha, von der max. 80 % durch Haupt- und 

Nebengebäude, sowie durch Zuwegungen versiegelt werden dürfen. Zum Ausgleich für 

diese Versiegelung ist eine Fläche außerhalb des Vorhabensbereiches naturnah zu 

gestalten. Die Gehölzpflanzungen an der südlichen Plangebietsgrenze werden dauer-

haft erhalten, bzw. bei Abgang durch standortgerechte Gehölze ersetzt. 

 

9 Kosten 

Maßnahmen der öffentlichen Erschließung sind nicht erforderlich. Die Planungskosten 

werden durch den Investor getragen, aus der Planung entstehen daher für die Ge-

meinde Moorrege keine Kosten. 

 

 

 

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung Moorrege am ……………… 

gebilligt. 

 

 

 

Moorrege, den ............................. ...................................................... 

 Der Bürgermeister 
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B-Plan Nr. 4, 4. Änderung für das Gebiet südlich der Industriestraße / 
östlich der Pinneberger Chaussee (L 106)  
in der Gemeinde Moorrege, Kreis Pinneberg 

 

Teil B: Textliche Festsetzungen (Stand 30.08.2010) 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Von den in § 8 Abs. 2 BauNVO genannten Nutzungen sind im Plangeltungsbereich Be-
triebe und Anlagen, die die Verwertung, Bearbeitung oder Lagerung von Altpapier, Lum-
pen, Schrott, Altautos, tierischen Abfallstoffen, Häuten und Fellen, Müll und Klärschlamm 
betreiben und alle anderen geruchsemittierenden Gewerbebetriebe und Anlagen, nicht 
zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 

2. Immissionsschutz 

2.1 Die Lärmemissionen der GE-Gebiete dürfen an den Außenkanten dieser Gebiete einen 
äquivalenten Dauerschallpegel von tagsüber 60 dB (A) und nachts 45 dB (A) nicht über-
schreiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB). 

3. Maß der baulichen Nutzung 

3.1 Als Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhen wird der zum Bauvorhaben nächstlie-
gende Kanaldeckel in der Industriestraße als maßgebende Geländehöhe festgesetzt  
(§ 18 Abs. 1 BauNVO). 

4. Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

4.1 Innerhalb der Fläche mit Erhaltungsgebot entlang der südlichen Plangebietsgrenze sind 
die vorhandenen Bäume und Sträucher dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu erset-
zen. Bei Neuanpflanzungen sind nicht standortgerechte Arten durch heimische, standort-
gerechte Arten auszutauschen (Arten gem. Pflanzempfehlung in der Begründung / Um-
weltbericht) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB). 

5. Zuordnungsfestsetzungen - Ausgleich außerhalb des Plangebietes  
(§ 9 Abs. 1a BauGB) 

5.1 Dem Plangeltungsbereich wird zum Ausgleich des naturschutzrechtlichen Eingriffs eine 
………… m² große Fläche ……………… (Flur …, Flurstück …. der Gemarkung 
………………) zugeordnet. (noch zu ergänzen) 

Ö  14
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